
Zusätzliche Informationen zum Aufgabengebiet und Projektaufgaben 

Als lebendiges innerstädtisches Quartier soll der Kiez rund um die Wilmersdorfer Straße für 
Anrainerinnen, Geschäftsleute und Besucherinnen gestärkt und attraktiver werden. Das 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich erfolgreich für die Aufnahme in das Bund-
Länder-Förderprogramm Lebendige Zentren und Quartiere (LZO) beworben. 
Fördervoraussetzung zur Umsetzung geplanter Maßnahmen ist ein, unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger erstelltes, Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), in dem 
u.a. Ziele und Projekte im Fördergebiet dargestellt sind. Ziel ist es, im Rahmen des 
Förderprogramms im Zeitraum der nächsten 10 Jahre vorwiegend in die Aufwertung und 
Entwicklung des öffentlichen Raums sowie der Grün- und Freiflächen rund um den Kiez der 
Wilmersdorfer Straße zu investieren. 

Die betrifft insbesondere die folgenden Maßnahmebereiche: 
Gestaltung des Straßen- und Platzraumes (Aufwertung des öffentlichen Raumes und der 
Aufenthaltsqualität) 
Klimaanpassung (Verschattung, Vegetation, Regenwassermanagement) 
Mobilität und Verkehr (Radabstellanlagen, Verkehrslenkung, Leitsysteme) 
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1. 

 

Beschreibung des Arbeitsgebietes 

Planer"in / Bauingenieur*in für die Gestaltung des öffentlichen Straßen- und Freiraums 

Leistungen bei der Objektplanung nach § 55 HOAI zur Vorbereitung von Straßenbau-
vorhaben (Leistungsphase 1-5) 

Leistungen bei der Objektplanung nach § 55 HOAI zur Durchführung von Straßenbau-
vorhaben (Leistungsphase 6-9) 

Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Straßenbauvorhaben 

Erstellung, Durchführung und Überwachung von bezirklichen Verkehrskonzepten 

Planungs- und Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren und für Bauherren 
der Senatsverwaltungen 

Stellungnahmen zu Bauanträgen 
Statistiken/Auswertungen des Tiefbauamtes 

Interne Grundstücksangelegenheiten und Stellungnahmen des Tiefbauamtes für Senats-
verwaltungen und nachgeordnete Einrichtungen 

Beteiligung an politischen Gremien und Präsentationsveranstaltungen 
Sonderaufgaben auf Weisung von Vorgesetzten 
Bereitschaft zur Wissensdokumentation 
Sonderaufgaben auf Weisung von Vorgesetzten (i.d.R. immer) 
Bereitschaft zur Wissensdokumentation 

Grundsätzliche Verpflichtung zur Ausbildung/Unterweisung von Nachwuchskräften und 
neuen Beschäftigten. 

  

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

Bewertung 

Entgeltgruppe: 	11 TV-L 	 L Bewertungsvermutung 

4 = unabdingbar 	3 = sehr wichtig 	2 = wichtig 	1 = erforderlich 
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2. Formale Anforderungen: 

(Tarif)beschäftige:  

g Ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Ba-
chelor/Master/Diplom) in 

Bauingenieurswesen, Verkehrswesen, Stadt- und Regionalplanung, Architek-
tur oder einem vergleichbaren Studiengang mit Bezug zu Freiraumplanung 
oder Straßenbau 

Wünschenswert mind. einjährige Berufserfahrung in der Planung und Umset-
zung von Straßenbauvorhaben (HOAI § 55, LP 1-9) oder in der Erstellung 
von Verkehrskonzepten für öffentliche Träger 

Anwendung und Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, 
Sprachniveau Cl gem. Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) 

* 4 = unabdingbar 	3 = sehr wichtig 	2 = wichtig 	2. = erforderlich 	 Seite 2 von 8 
Vorlagenstand: 05.08.2025 

Gewichtungen 
entfallen hier 



3. 	Leistungsmerkmale 

Die nachfolgenden Leistungsmerkmale (grau unterlegte verpflichtende Leistungsmerkmale und soweit aus-
gewählt weiß unterlegte optionale Leistungsmerkmale) sind stets im Feld neben der verbalen Kompetenz-
beschreibung zu gewichten. 

Legende Gewichtung: 

1= erforderlich 
	

2 = wichtig 
3 = sehr wichtig 	 4 = unabdingbar 

* 4 = unabdingbar 	3 = sehr wichtig 	2 = wichtig 	1 = erforderlich 	 Seite 3 von 8 
Vorlagenstand: 05.08.2025 



3.1. Fachkompetenzen 
3.1.1. Grundlegende Kenntnisse des Verwaltungshandels (Aufbau der Verwal- 

tung, Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung - Allge-
meiner Teil, Ablauforganisation der Verwaltung, insbesondere des Bezirk-
samtes Charlottenburg-Wilmersdorf usw.) 

2 

3.1.2. Vertiefte Kenntnisse der Entwurfsgrundsätze für den Straßenbau, u.a.: 
Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen 
(RSt0), Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), 
Berliner Mobilitätsgesetz, Teil Radverkehr und Teil Fußverkehr, 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Erdarbeiten, 
Tragschichten, Asphaltdeckschichten, Betondeckschichten, Fugen, Auf-
grabungen, Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - As-
phaltbauweisen 

2 

3.1.3. Vertiefte Kenntnisse der einschlägigen CAD-Anwendungen (Allplan, All- 
right) 

3 

3.1.4. Vertiefte Kenntnisse des Bauvertrags-, Vergabe- und Haushaltsrechts 
(Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (14041), Landeshaushaltsordnung (LHO) und 
deren Ausführungsvorschriften (AV LHO) 

3 

3.1.5. Vertiefte Kenntnisse der anzuwendenden Rechts- und Verwaltungsvor- 
schriften (Bauordnung Berlin (Bau0 Bln), Baugesetzbuch (BauGB), Baunut-
zungsverordnung (BauNVO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), 
Berliner Straßengesetz (BerlStrG) u.ä.) 

2 

3.1.6. Grundlegende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetie- 
rung sowie des Controllings 

3 

3.1.7. Kenntnisse der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) 
und Richtlinien 

3 

3.1.8. Grundlegende Kenntnisse in den für die Öffentlichkeitsarbeit und die politi- 
sche Zuarbeit relevanten Kommunikationsfeldern, Erfahrungen im Umgang 
mit politischen Gremien und mit Anliegern 

3 

3.1.9. Vertiefte Kenntnisse in der Anwendung der Fachsoftware AVA (Ausschrei- 
bung, Vergabe und Abrechnung), ORCA, MS Projects, Elektronisches Bau-
und Genehmigungsverfahren (eBG), e-Straße, MACH) 

2 

3.1.10. Grundlegende Kenntnisse über die Gesetze und entsprechenden Rechts- 
vorschriften der Berliner Verwaltung (insbesondere des Bezirksverwal-
tungsgesetzes (BezVG), des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) mit 
ZustKat. und des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes -ASOG 
Bln) und ZustKat., des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)) 

2 

3.1.11. Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung gängiger Office Pro- 
gramme (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) sowie im Umgang mit dem In-
tra- und Internet und Datenbankverwaltungssytemen 

2 

3.1.12. Kenntnisse im Datenschutz und zum Informationsfreiheitsgesetz (EU- 
DSGVO, BInDSG, DSGVO, IFG) 

2 

1 
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4 3.2. Persönliche Kompetenzen 
3.2.1. Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 4 

I> Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbei-
ten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfah-
rungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen 
und neue Kenntnisse zu erwerben. 

• reagiert auf kurzfristige Änderungen souverän und passt die Ar-
beitsweisen/Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen 
an 

• hinterfragt, vertieft und erweitert eigene Kenntnisse und Erfahrun-
gen 

• arbeitet auch unter Belastung präzise und effizient, setzt ergebnis-
orientierte Prioritäten 

• ist aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und Ansätzen und für 
neue, unkonventionelle Wege und Lösungen 

3.2.2. Organisationsfähigkeit 
> 	Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und ent- 

sprechend zu agieren. 

3 

• erledigt Aufgaben zeitnah und termingerecht 
• plant realistisch und koordiniert die Arbeitsabläufe entsprechend 
• konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche 
• stellt notwendige Informations- und Kommunikationswege sicher 

3.2.3. Ziel- und Ergebnisorientierung 
bt. 	Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin aus- 

zurichten und die erforderlichen Feessourcen effizient einzusetzen. 

4 

• koordiniert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert 
• überprüft und korrigiert Ziele anhand neuer Erkenntnisse 
• berücksichtigt ggf. unterschiedliche Interessen und richtet das ei-

gene Handeln auf die definierten Ziele aus 
• organisiert und bearbeitet Aufgaben vorausschauend nach Kos-

ten-Nutzen-Gesichtspunkten (u.a. Berücksichtigung der Kosten-
und Leistungsrechnung und Budgetierung) 

12.4. Entscheidungsfähigkeit 
II> 	Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu tref- 

fen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

3 

• erkennt und wägt die Konsequenzen von Entscheidungsalternativen 
ab 

• bezieht klare Standpunkte und verantwortet Entscheidungen 
• revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen 
• reflektiert fehlerhafte Handlungen und versteht sie als Weiterent-

wicklungschance 
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Medien- und Digitalkompetenz 3 

-, 

t 

0> Fähigkeit, verschiedene Arten von Medien für die eigene Kommuni-
kation und das eigene Handeln einzusetzen sowie digitale Geräte 
und vernetzte Technologien sicher und angemessen zu verwenden, 
dort auf Informationen zugreifen zu können, diese zu verwalten, zu 
verstehen, zu integrieren, zu kommunizieren, zu bewerten und er-
stellen zu können. 

• hinterfragt eigene und fremde Medieninhalte kritisch und ordnet sie 
entsprechend ein 

• recherchiert benötigte Informationen, analysiert, interpretiert und 
bereitet diese anlassbezogen auf 

• aktualisiert Informationsangebote regelmäßig und anlassbezogen 
6 • beachtet digitale Sicherheitsrichtlinien und Anforderungen sowie 
r.4 it..-. urheberrechtliche Ansprüche 

3.2.6. Wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln 
I> 	Fähigkeit, mit Arbeitskraft- und Ressourcen sowie Kosten und Zeit 

verantwortungsbewusst umzugehen. 

3 

• setzt Ressourcen verantwortungsbewusst (ökonomisch und ökolo-
gisch) ein 

• berücksichtigt ressortübergreifende Zusammenhänge und nutzt Sy-
nergieeffekte 

• nutzt geeignete Indikatoren/Kennzahlen für die Entscheidungsfin-
dung/zur Steuerung 

• entwickelt neue Ideen zur Geschäftsprozessoptimierung auch unter 
aufgabenkritischen Gesichtpunkten 

8 

Sozialkompetenzen 
Kommunikationsfähigkeit 

	
4 

Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 
• 	bereitet Informationen ziel- und adressatenorientiert auf und 

tauscht diese sachlich, umfassend und verständlich mit Betroffenen 
aus 

• nutzt multimediale Kommunikations- und Austauschformate und 
setzt diese situationsangemessen ein 

• 
	lässt andere ausreden, fragt nach und würdigt andere Meinungen 

• 	kommuniziert das eigene Handeln transparent 

3.3. 
3.3.1. 
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3.3.2. Kooperationsfähigkeit 
Ig• 	Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzu- 

setzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu 
erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

3 

• arbeitet aufgeschlossen, konstruktiv, respektvoll und kompromiss-
bereit mit anderen zusammen 

• akzeptiert und respektiert die Ideen, Meinungen und Argumente 
anderer und setzt sich sachlich damit auseinander 

• sucht den Austausch, nutzt und pflegt Netzwerke innerhalb und au-
f3erhalb der Verwaltung 

• trägt zu einer von gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit ge-
prägten Arbeitsatmosphäre bei 

3.3.3. Dienstleistungsorientierung 
> 	Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und inter- 

nen Kundenkreis zu begreifen. 

3 

• geht auf die Anliegen der Kundinnen und Kunden ein und greift de-
ren Anregungen auf 

• berät und informiert die Kundinnen und Kunden umfassend und er-
läutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 

• nutzt den Ermessensspielraum im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten kundenorientiert 

• nimmt sich angemessen Zeit für die Kundinnen und Kunden und be-
arbeitet deren Anliegen zügig 

3.3.4. Diversity-Kompetenz 
> 

	

	Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. 
hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsge-
schichte, Religion, sexueller und geschlechtlicher Identität, chroni-
scher Krankheiten, sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in 
der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barri-
eren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschät-
zenden Umgang zu pflegen. 

3 

• begegnet verschiedenen Verhaltensweisen, Denkmustern, Werten 
und Normen respektvoll und agiert mit Einfühlungsvermögen 

• identifiziert Unterschiede und Ungleichbehandlungen und wirkt ak-
tiv auf Chancengleichheit hin 

• vermeidet Generalisierungen/Stereotype und wirkt aktiv darauf 
hin, bestehende (strukturelle) Barrieren abzubauen 

• berücksichtigt Kenntnisse der Lebens- und Bedarfslagen verschie-
dener gesellschaftlicher Gruppen und deren strukturelle Diskrimi-
nierungserfahrungen 
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3.3.5. Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 
I> 	umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-
gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-
len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 
die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 
Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Aus-
wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 
insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-
geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminie-
rung zu behandeln. 

3 

• begegnet Menschen aus anderen Kulturen offen und wertschät-
zend und stellt sich auf sie ein 

• reflektiert das eigene und das fremde Verhalten und leitet daraus 
Verbesserungen für den Umgang mit Menschen aus anderen Kultu-
ren ab 

• berücksichtigt Herkunft, Migrationsgeschichte, religiöse Unter-
schiede und Lebenssituationen von Menschen 

• reflektiert die eigenen Denkmuster und Prägungen 

3.3.6. Teamfähigkeit 
11> 	Fähigkeit, zur Arbeit in in-/externen Arbeitsgruppen, zur gemeinsa- 

men Lösungsfindung und der gegenseitigen Unterstützung. 

4 

• trägt zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und 
Offenheit geprägten Arbeitsatmosphäre bei 

• identifiziert sich mit Gruppenergebnissen und setzt sich für deren 
Akzeptanz durch alle Beteiligten ein 

• gibt eigene Erfahrungen gerne an andere weiter 
• fördert die fachliche und persönliche Zusammenarbeit im Team 

3.3.7. Konfliktfähigkeit 
> 	Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lö- 

sungen anzustreben. 

3 

• erkennt frühzeitig Konfliktpotenzial, weicht Konflikten nicht aus und 
trägt diese sachlich und lösungsorientiert aus 

• sucht nach Konfliktlösungen und tragfähigen Kompromissen 
• kommuniziert verbal und nonverbal stets auf der sachlichen Ebene 
• reflektiert eigenes Denken und Handeln 
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